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Abgrenzung des Geltungsbereiches eines Bebauungsplanes 1198

Geltungsbereich der Veränderungssperre

Bebauungsplan 1198 - Waldeckstraße / Auf der Bleiche -

1. Verlängerung einer Veränderungssperre für die Grundstücke Auf der Bleiche
3, 5, 9 und 23 und Waldeckstraße 20 in Wuppertal - Barmen

Gemarkung Barmen
Flur 151
Flurstücke 141, 142, 143, 166, 167, 191, 192, 193

1198

Lageplan zur Veränderungssperre
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Hinweise: 

 

Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 

Nordrhein-Westfalen kann gemäß § 7 Absatz 6 der Gemeindeordnung NRW gegen die vorstehende 

Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei 

denn, 

 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 

 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

 

c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

 

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Wuppertal vorher gerügt und 

dabei die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 

 

Der Lageplan liegt montags, dienstags, donnerstags und freitags von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 

zusätzlich donnerstags von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr (Feiertage ausgenommen) zur Einsichtnahme im 

Ressort Vermessung, Katasteramt und Geodaten, im Rathaus Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-

Platz 1 (Rathaus-Neubau, Eingang Große Flurstraße), 42275 Wuppertal, Ebene 0, Zimmer C-055, aus. 

 

-------------------------- 

 

Ich bestätige, dass 

 

- die Satzung ordnungsgemäß zustande gekommen ist, 

 

- alle vor der öffentlichen Bekanntmachung zu beachtenden Vorschriften eingehalten worden 

sind und 

 

- der Wortlaut der beilegenden Satzungsausfertigung mit dem Ratsbeschluss übereinstimmt. 

 

Die vorstehende Satzung, die der Rat der Stadt Wuppertal in seiner Sitzung am 07.03.2016 

beschlossen hat, wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

 

 

Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröffentlicht und zugänglich unter 

http://www.wuppertal.de/bekanntmachungen  

 

Informationen zu Bauleitplanverfahren der Stadt Wuppertal finden Sie im Internet unter: 

http://www.wuppertal.de/bebauungsplaene  

 

 

Wuppertal, den 08.03.2016 

 

 

 

 

Andreas Mucke 

Oberbürgermeister  
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Bekanntmachung von Bauleitplänen 

 
Inkrafttreten von Bauleitplänen 
 
Bebauungsplan 1169V - Rigi-Kulm-Center 
 
Der Rat der Stadt Wuppertal hat in seiner Sitzung am 14.12.2015 den vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan 1169V - Rigi-Kulm-Center - als Satzung nach § 10 Baugesetzbuch (BauGB) 
beschlossen. 
 

 
 
Geltungsbereich:  Der Geltungsbereich erfasst eine Fläche nördlich der Küllenhahner Straße, 
im Osten von der Cronenberger Straße, im Norden vom Jung-Stilling-Weg und im Westen 
von dem Parkplatz des Schulzentrums Süd begrenzt      
 
Planungsziel: Entwicklung einer Gewerbefläche zum Einzelhandelsstandort in den Stadt-
quartieren Cronenberg-Küllenhahn und Elberfeld-Grifflenberg.     
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der genannte Bauleitplan in Kraft. 
 
Der Bebauungsplan wird mit Begründung, Umweltbericht, und weiteren umweltrelevanten 
Informationen sowie der zusammenfassenden Erklärung im Geodatenzentrum, Rathaus 
Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, Rathaus-Neubau (Eingang Große Flurstraße), Ebene 
0, Zimmer C - 078, während der Öffnungszeiten zu jedermanns Einsichtnahme bereitgehalten. 
Über den Inhalt des Bebauungsplanes und der Begründung wird auf Verlangen Auskunft 
gegeben. 
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Hinweise: 
 

1. Auf die Vorschriften des § 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 und Absatz 4 des BauGB in der 
Fassung der Bekanntmachung der Neufassung vom 23. September 2004 
(Bundesgesetzblatt I, Seite 2414), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Asylverfahrens-
beschleunigungsgesetzes vom 20.10.2015 (Bundesgesetzblatt I, Seite 1722), über die 
fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine 
bisher zulässige Nutzung durch den oben genannten Bauleitplan und über das 
Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. 

 
2. Eine Verletzung der in § 215 Absatz 1 Nummer 1 - 3 BauGB bezeichneten Vorschriften 

wird unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung der 
oben genannten Bauleitpläne schriftlich gegenüber der Stadt Wuppertal unter 
Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhaltes geltend gemacht worden 
ist. 

3. Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (Gemeindeordnung NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land 
Nordrhein-Westfalen Seite 666 / Geltende Gesetze und Verordnungen Nordrhein-
Westfalen 2023), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes zur Beschleunigung der 
Aufstellung kommunaler Gesamtabschlüsse und zur Änderung kommunalrechtlicher 
Vorschriften vom 25. Juni 2015 (Gesetz- und Verordnungsblatt Nordrhein-Westfalen 
2015, Seite 496), beim Zustandekommen des oben genannten Bauleitplanes kann nach 
Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, 
es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes An-
zeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,  

 
b) der Bauleitplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden,  

 
c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  

 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt 
und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt.  
 

Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröffentlicht und zugänglich unter 
http://www.wuppertal.de/bekanntmachungen 

 
Informationen zu Bauleitplanverfahren der Stadt Wuppertal finden Sie im Internet unter: 
http://www.wuppertal.de/bebauungsplaene 
 
Wuppertal, den 29.02.2016 
 
gez. 
 
Andreas Mucke 
Oberbürgermeister 
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Bekanntmachung von Bauleitplänen 
 

Genehmigung / Inkrafttreten von Bauleitplänen 
 

68. Änderung des Flächennutzungsplans – Rigi-Kulm-Center 
 
Die Bezirksregierung Düsseldorf hat die nachstehend genannte Änderung des 
Flächennutzungsplans der Stadt Wuppertal gemäß § 6 des Baugesetzbuchs ( BauGB ) in der 
Fassung der Bekanntmachung der Neufassung vom 23. September 2004 (Bundesgesetzblatt 
I, Seite 2414), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz 
vom 20.10.2015 (Bundesgesetzblatt I, Seite 1722) am 24.02.2016 genehmigt. 
 

 
 

 

Geltungsbereich:  Der Änderungsbereich der 68. Flächennutzungsplanänderung - Rigi-Kulm-
Center - umfasst eine Fläche von ca. 1,7 ha und befindet sich in Grenzlage der beiden 
Stadtbezirke Cronenberg und Elberfeld, westlich der Cronenberger Straße, südlich des Jung-
Stilling-Weges und östlich des Parkplatzes des Schulzentrums Süd.  
 
Planungsziel:  Entwicklung einer Gewerbefläche zum Einzelhandelsstandort in den Stadt-
quartieren Cronenberg-Küllenhahn und Elberfeld-Grifflenberg. 
 
Feststellungsbeschluss des Rates der Stadt Wuppertal vom 14.12.2015 
 
Verfügung der Bezirksregierung vom 24.02.2016 – Aktenzeichen: 35.02.01.01-14W-068-1244 
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Mit dieser Bekanntmachung tritt der genannte Bauleitplan in Kraft. 
 
Der genannte Bauleitplan wird mit Begründung im Geodatenzentrum, Rathaus Wuppertal-
Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, Rathaus-Neubau (Eingang Große Flurstr. 10), Ebene 0, 
Zimmer C - 078, während der Öffnungszeiten zu jedermanns Einsichtnahme bereitgehalten. 
Über den Inhalt des Bauleitplans und der Begründung wird auf Verlangen Auskunft gegeben. 
 
Hinweise: 
 

1. Auf die Vorschriften des § 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 und Absatz 4 des 
Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung 
vom 23. September 2004 (Bundesgesetzblatt I, Seite 2414), zuletzt geändert 
durch Artikel 6 des Asylverfahrensbeschleunigungsgesetzes vom 20.10.2015 
(Bundesgesetzblatt I, Seite 1722), über die fristgemäße Geltendmachung 
etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige Nutzung 
durch den oben genannten Bauleitplan und über das Erlöschen von 
Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. 

 
2. Eine Verletzung der in § 215 Absatz 1 Nummer 1 - 3 BauGB bezeichneten 

Vorschriften wird unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der 
Bekanntmachung der oben genannten Bauleitpläne schriftlich gegenüber der 
Stadt Wuppertal unter Darlegung des die Verletzung begründenden 
Sachverhaltes geltend gemacht worden ist. 

3. Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen (Gemeindeordnung NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land 
Nordrhein-Westfalen Seite 666 / Geltende Gesetze und Verordnungen 
Nordrhein-Westfalen 2023), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes zur 
Beschleunigung der Aufstellung kommunaler Gesamtabschlüsse und zur 
Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 25. Juni 2015 (Gesetz- und 
Verordnungsblatt Nordrhein-Westfalen 2015, Seite 495), beim Zustandekommen 
des oben genannten Bauleitplanes kann nach Ablauf eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

 
a)   eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 

b)   der Bauleitplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht 
worden, 

c)  der Oberbürgermeister hat den betreffenden Ratsbeschluss vorher  
beanstandet, 

 oder 

d)    der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Wuppertal 
vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache 
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
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Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröffentlicht und zugänglich unter 
http://www.wuppertal.de/bekanntmachungen 
 
Informationen zu Bauleitplanverfahren der Stadt Wuppertal finden Sie im Internet unter: 
http://www.wuppertal.de/bebauungsplaene 

 
 

Wuppertal, den 29.02.2016 
 
 
gez. 
 
Andreas Mucke 
Oberbürgermeister 
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